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Handreichung  

Registratur – Altregistratur – Archiv 
 

Verwaltungsschriftgut durchläuft im Laufe seines „Lebens“ drei Stationen in-
nerhalb der Verwaltung: Registratur – Altregistratur – Archiv. Diese lassen 

sich im sog. „Lebenszyklus einer Akte“ darstellen. Hierbei macht es keinen Un-
terschied, ob die Akte analog oder als elektronische Akte in einem DMS ge-

führt wird.   

 
Wer ist an welcher Station wofür zuständig? 

Registratur:  
Eine Akte wird angelegt, ihr werden neue Dokumente zugeführt und sie wird 

für die Verwaltungsarbeit herangezogen – sie ist also in Bearbeitung. Während 
ihrer Bearbeitung befindet sich die Akte in der Registratur. Diese kann zentral 
an einem Ort geführt werden oder auch dezentral in den einzelnen Fachberei-

chen bzw. bei den Sachbearbeitenden angesiedelt sein.  
Die Zeit in der Registratur endet mit dem Schließen der Akte durch Verfügung. 

Die Bearbeitung ist damit abgeschlossen. 
 

Altregistratur:  
Nach dem Schließen der Akte beginnt die Aufbewahrungsfrist zu laufen. Diese 
sind entweder durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt oder können an den 

Empfehlungen der KGSt (Bericht 4/2006 Aufbewahrungsfristen für Kommunal-
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verwaltungen) orientiert vergeben werden. Während dieser Phase wird die Ak-
te in der Altregistratur aufbewahrt. Dieser Bereich wird in Verwaltungen oft 

auch irrtümlich als „Archiv“ bezeichnet, ist jedoch nicht das öffentliche Archiv 
im Sinne des HArchivG.  
Die Akte unterliegt in der Altregistratur weiterhin der Verfügungsgewalt der 

aktenführenden Stelle, die sie angelegt hat. Bei Bedarf kann auf sie zurückge-
griffen werden – sei es durch einen einfachen Lesezugriff oder einen Schreib-

zugriff. Auch kann sie zurück in Bearbeitung genommen werden. 
Die Aufbewahrungsfristen beinhalten keine Entscheidung über die Archivwür-
digkeit oder Vernichtung der Unterlagen. Deshalb sind alle Akten nach Fristab-

lauf auszusondern und dem zuständigen Archiv anzubieten. Keinesfalls dürfen 
Unterlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen ohne Zustimmung des Ar-

chivs vernichtet werden (§ 4 Abs. 3 HArchivG).  
 

Archiv:  
Nach § 4 Abs. 1 HArchivG sind alle Unterlagen dem zuständigen Archiv mit 
einer Anbietungsliste anzubieten. Die Entscheidung über die Archivierung oder 

Vernichtung liegt beim zuständigen Archiv. Das Archiv bewertet die Unterlagen 
und entscheidet nach fachlichen Gesichtspunkten, Kriterien und Methoden 

über deren Archivwürdigkeit. Die archivwürdigen Unterlagen gehen in das Ar-
chiv über und werden zu öffentlichem Archivgut und somit zu Kulturgut um-
gewidmet. Sie werden dauernd aufbewahrt und erlangen einen neuen 

Rechtstatus. Die nicht archivwürdigen Unterlagen gibt das Archiv zur daten-
schutzkonformen Vernichtung/ Löschung frei.  

 
Sie möchten mehr über den Prozess der Anbietung und Bewertung erfahren? 
Dann werfen Sie einen Blick in unsere „Handreichung zur Bewertung von 

kommunalem Schriftgut“ (mit Muster-Anbietungsliste)! 
 

Warum müssen Archiv und (Alt-)Registratur getrennt sein?   

Sowohl im analogen als auch im digitalen Bereich müssen die Registraturen 
und das Archiv voneinander getrennt sein. Im analogen Bereich geschieht dies 

durch unterschiedliche Räumlichkeiten. Im digitalen Bereich werden die Unter-
lagen aus dem DMS ausgesondert und in ein digitales Langzeitarchiv über-

führt. 
Diese Trennung von Archivgut und Verwaltungsschriftgut ist unbedingt not-
wendig, um dem Datenschutz Rechnung zu tragen. Die Archivierung gilt 

rechtlich auch als Löschungssurrogat, d.h. die Anbietung und Übernahme ins 
Archiv ersetzt die datenschutzkonforme Löschung oder Vernichtung. Dieser 

Grundsatz macht es Archiven überhaupt erst möglich, Unterlagen, die Daten-
schutz- oder Geheimhaltungsvorschriften unterliegen, dauerhaft zu archivie-
ren. Damit jedoch die Archivierung die datenschutzkonforme Vernichtung 

ersetzen kann, müssen bestimmte Schutzmechanismen greifen. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass sensible Daten nicht durch Unbefugte (und dies 

sind in bestimmten Fällen auch Verwaltungsmitarbeitende!) eingesehen, nach-
träglich verändert oder entwendet/ gelöscht werden können.  
Eine wichtige Maßnahme ist der Schutz vor unbefugter Nutzung (§ 6 Abs. 3 

HArchivG). Dafür müssen Verwaltungsschriftgut und Archivgut räumlich ge-
trennt sein. Die Unterlagen werden mit der Archivierung dem Zugriff der Ver-

waltung entzogen. Dies setzt voraus, dass auch der Zugang zu den Magazinen 
auf die Archivmitarbeitenden beschränkt werden muss (Schlüssel/ Schließbe-
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rechtigungen). So ist sichergestellt, dass auch die Verwaltung/ abgebende 
Stellen keinen Zugriff mehr auf sensible personenbezogene Daten haben und 

der Datenschutz noch lebender Personen auch intern gewahrt bleibt. Gemäß 
§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 HArchivG haben die öffentlichen Archive auch die 
Authentizität und Integrität des Archivguts zu bewahren, d.h. es vor nach-

träglicher Veränderung, Verfälschung oder Vernichtung zu schützen. Nur so 
bleibt das Verwaltungshandeln gemäß unseren rechtsstaatlichen Prinzipen 

dauerhaft nachvollziehbar und transparent.   
Ein weiterer Schutzmechanismus sind die Schutzfristen und Nutzungsein-
schränkungen nach § 8 und 9 HArchivG. Sie gelten in erster Linie für externe 

Nutzer*innen, die Archivgut einsehen möchten. Für Unterlagen, die aufgrund 
besonderer Vorschriften hätten gesperrt, gelöscht oder vernichtet werden 

müssen, gelten die archivischen Schutzfristen jedoch auch für die abgebenden 
Stellen (§ 9 Abs. 3 HArchivG) – denn nur so können sie in der Verwaltung als 

„gelöscht“ gelten. Dies betrifft aber nur einen sehr kleinen Teil des Archivguts 
und auch nicht alle Verwaltungsbereiche. In den meisten Fällen können die 
abgebenden Stellen „ihre“ Unterlagen problemlos durch das Archiv vorgelegt 

bekommen. 
 

Über das Thema Schutzfristen informieren wir ausführlich in unserer Handrei-
chung „Die Schutzfristenregelungen des Hessischen Archivgesetzes“. 

 


